
GEMEINDE DIVITZ-SPOLDERSFIAGEN, 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2023 

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Divitz-spoldershagen 
für das Haushaltsjahr 2023 

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeinde-
vertretung vom 12.07.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den 
genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 

von 
bisher auf 
EUR EUR 

1. im Ergebnishaushalt auf 

einen Gesamtbetrag der Erträge von 920.230 1.371.180 
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von -981.970 -1.432.920 
ein Jshresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von 8.463 8.463 

2. im Finanzhaushalt auf 

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 707.990 1.158.940 
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von -755.520 -1.206.470 
einen jshresbezogenen Saldo der laufenden 
Ein- und Auszahlungen von -47.530 -47.530 

b) einen Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 84.230 84,230 
einen Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -71.400 -112.700 
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit (einschl. HHR) von 12.830 -28.470 

festgesetzt. 

§2 
Kredite für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

§3 
Verpflichtungsermächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§4 
Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 70.799 EUR auf 115.894 EUR 
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§5 
Hebesätze 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen 

(Grundsteuer A) von bisher 323v. EI. auf 323v. EI. 
b) für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) von bisher 427v. H. auf 427v. H. 

2. Gewerbesteuer von bisher 381 v. H. auf 381 v. H. 

§6 
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 0,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ). 

§7 
Weitere Vorschriften 

Nachrichtliche Angaben: 

1. Zum Ergebnishaushalt 
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 

2. Zum Finanzhaushalt 
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 

3. Zum Eigenkapital 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich 

Divitz-Spoldershagen, '12 aZOc? 2. 

Siege 

1: 

133.708 EUR. 

156.558 EUR. 

1.207.822 EUR. 

1. 



Hinweis: 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß §447 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der 

Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.07.2023 angezeigt worden. 

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen. 

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme 

vom Freitag, den 14.07.2023 bis Freitag, den 11.08.2023 

zu den Sprechzeiten im Amt Barth, 18356 Barth, Teergang 2, Zimmer 228 öffentlich aus. 

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wird auf der Internetseite: 

amt-barth.de/bekanntmachunen veröffentlicht. 

Divitz-Spoldershagen, 13.07.2023 
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